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Römische Erlässe

Päpstliche Kommission für die schen und theologischen Wert VO'  5

Kulturgüter der Kirche:  °  o Bil  otheken.
Die pastorale unktion der
kirchlichen Archive

Miıt dem ' Februar 1997 veröf-
fentlichten Rundschreiben ber „die
pastorale on der CNliıchen
chive  44 stellt sich Clie KommıissıonZuge der Kurienreform 1988 Vel-

aps Johannes Paul IL die einem welteren chwerpunktthema
Errichtung einer „Päpstlichen Kom- ihres Kompetenzbereiches, wobei jJe-

doch zugunsten einer pastoraltheologi-milssion die Erhaltung des künst-
erischen und historischen Erbes”, die schen Grundlegung die eher techni-
der Kleruskongregation zugeordnet schen Gesichtspunkte bewuffst SE-
wurde (Apost Konst Pastor Bonus, Art. klammert wurden. Diesbezüglich ist

z auf den se1t 1923 der „Päpst-99—104) usammenhang mıit der
Eingliederung des bisherigen „Päpst- lichen Schule Paläographie, rkun-
lichen ates für den Dialog mıit den denlehre und rchivkunde  CL die dem
Nichtglaubenden“” den „Päpstlichen „Vatikanischen Geheimarchiv“ aNnsC-
Rat für die ultur“ als dessen Sek- schlossen ıst, eingerichteten „Lehrkurs
tion „Dialog mıt den ulturen”) WUrTr- für rchivkunde  44 beziehungsweise auf
de diese Einrichtung einem eigen- den geplanten „Studiengang ber die
ständigen Dikasterium rhoben und Kulturgüter der rche  44 [} der „Päpst-
umbenannt die „Päpstliche Kom- lichen Universität Gregoriana” Velr-

m1sSs1ıOonNn für die Kulturgüter der Kır- welsen.
che“” (MP Inde Pontificatus Nostrı InNıt10
VO März

Kirche ist einem hervorragenden
Ma{fiße NıicC LUr für die Schaffung VO.  5

Entsprechen der weiterhin gültigen Kulturgütern verantwortlich, sondern
Aufgabenbeschreibung ist dieser Insti- auch für deren weitere Erhaltung und
tutiıon die orge für die ege und Er- pastorale Erschließung. e1en die
chliefßung der Kulturgüter der IC Archive eine besondere Bedeutung,

Zusammenarbeit mıiıt den el  _ Sind S1e doch „im Bewußftsein der KIir-
chen anvertraut mehreren se1it 1989 che Erinnerungsstätten der christ-
veröffentlichten Rundschreiben die lichen Gemeinden un! ulturfaktoren
Vorsitzenden der Bischofskonferenzen für die Neuevangelisierung”. Sie geben
wurdeel auf die nötige Ausbildung Zeugnis VO Weg der ICUrC die
VO  } Fachkräften und Klerikern ebenso ahrhunderte ihren realen Gegeben-

heiten und en S1e eine unter-hingewiesen wWI1e auf die Gefahren und
den Schutz der Kulturgüter (zum brochene Kontinuität eın, die Urc die
eispie. Urc. Inventarisierung), 1an Geschichtsforschung eigens 1Ns Be-
stellte die Bedeutung der rdensge- wulßflstsein gehoben WIT „Das ULW
meinschaften für diesen Bereich heraus eingenommene Studium der eigenen
und widmete sich e1gens dem histori- Vergangenheit an VO Dokumen-
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Römische Erlässe 

Päpstliche Kommission für die 
Kulturgüter der Kirche: 
Die pastorale Funktion der 
kirchlichen Archive 

Im Zuge der Kurienreform 1988 ver­
anlaßte Papst Johannes Paul 11. die 
Errichtung einer "Päpstlichen Kom­
mission für die Erhaltung des künst­
lerischen und historischen Erbes", die 
der Kleruskongregation zugeordnet 
wurde (Apost. Konst. Pastor Bonus, Art. 
99-104). Im Zusammenhang mit der 
Eingliederung des bisherigen "Päpst­
lichen Rates für den Dialog mit den 
Nichtglaubenden" in den "Päpstlichen 
Rat für die Kultur" als dessen 2. Sek­
tion ("Dialog mit den Kulturen") wur­
de diese Einrichtung zu einem eigen­
ständigen Dikasterium erhoben und 
umbenannt in die "Päpstliche Kom­
mission für die Kulturgüter der Kir­
che" (MP Inde a Pontificatus Nostri initio 
vom 25. März 1993). 

Entsprechend der weiterhin gültigen 
Aufgabenbeschreibung ist dieser Insti­
tution die Sorge für die Pflege und Er­
schließung der Kulturgüter der Kirche 
in Zusammenarbeit mit den Teilkir­
ehen anvertraut. In mehreren seit 1989 
veröffentlichten Rundschreiben an die 
Vorsitzenden der Bischofskonferenzen 
wurde dabei auf die nötige Ausbildung 
von Fachkräften und Klerikern ebenso 
hingewiesen wie auf die Gefahren und 
den Schutz der Kulturgüter (zum 
Beispiel durch Inventarisierung), man 
stellte die Bedeutung der Ordensge­
meinschaften für diesen Bereich heraus 
und widmete sich eigens dem histori-

schen und theologischen Wert von 
Bibliotheken. 

Mit dem am 2. Februar 1997 veröf­
fentlichten Rundschreiben über "die 
pastorale Funktion der kirchlichen 
Archive" stellt sich die Kommission 
einem weiteren Schwerpunktthema 
ihres Kompetenzbereiches, wobei je­
doch zugunsten einer pastoraltheologi­
schen Grundlegung die eher techni­
schen Gesichtspunkte bewußt ausge­
klammert wurden. Diesbezüglich ist 
etwa auf den seit 1923 an der "Päpst­
lichen Schule für Paläographie, Urkun­
denlehre und Archivkunde" , die dem 
"Vatikanischen Geheimarchiv" ange­
schlossen ist, eingerichteten "Lehrkurs 
für Archlvkunde" beziehungsweise auf 
den geplanten "Studiengang über die 
Kulturgüter der Kirche" an der "Päpst­
lichen Universität Gregoriana" zu ver­
weisen. 

Kirche ist in einem hervorragenden 
Maße nicht nur für die Schaffung von 
Kulturgütern verantwortlich, sondern 
auch für deren weitere Erhaltung und 
pastorale Erschließung. Dabei haben die 
Archive eine besondere Bedeutung, 
sind sie doch "im Bewußtsein der Kir­
che ... Erinnerungsstätten der christ­
lichen Gemeinden und Kulturfaktoren 
für die Neuevangelisierung". Sie geben 
Zeugnis vom Weg der Kirche durch die 
Jahrhunderte in ihren realen Gegeben­
heiten und binden sie in eine ununter­
brochene Kontinuität ein, die durch die 
Geschichtsforschung eigens ins Be­
wußtsein gehoben wird. "Das unvor­
eingenommene Studium der eigenen 
Vergangenheit anhand von Dokumen-
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ten macht die IC einer immer dafür ist nıicht blo({fs akademischer
besseren ‚Expertin Humanıität’, da 5 Natur, sondern als „pastorales
S1e mıt ihrer historischen Stärke be- trument  M4 wahrzunehmen. „Das g_
kannt mMac. und gleichzeitig e- schichtliche Gedäc ist na  1C.

eın integrierender Bestandteil des Le-möglıcht, sich ihrer notwendigen,
vielgestaltigen und beständigen Inkul- ens jeder Gemeinde, und die ennn
turatiıons- und Akkulturationstätigkeit VoNn allem, Was Von der ufeinander-
wiederzuerkennen.“ olge der Generationen, VO  a ihrem
Die Weitergabe des umfangreichen Wissen und ihrem Iun Zeugnis 1Dt,
Dokumentationsmaterials, das unter ring eın ontinuitätsverhalten her-
Wahrung der generellen kirchenrecht- VOT. Deshalb können die chive399  Lederhilger - Kalb/Römische Erlässe  ten macht die Kirche zu einer immer  dafür ist nicht bloß akademischer  besseren ‚Expertin in Humanität‘, da es  Natur, sondern konkret als „pastorales  sie mit. ihrer historischen Stärke be-  Instrument“ wahrzunehmen. „Das ge-  kannt macht und ihr gleichzeitig er-  schichtliche Gedächtnis ist (nämlich)  ein integrierender Bestandteil des Le-  möglicht, sich in ihrer notwendigen,  vielgestaltigen und beständigen Inkul-  bens jeder Gemeinde, und die Kenntnis  turations- und Akkulturationstätigkeit  von allem, was von der Aufeinander-  wiederzuerkennen.“  folge der Generationen, von ihrem  Die Weitergabe des umfangreichen  Wissen und ihrem Tun Zeugnis gibt,  Dokumentationsmaterials, das unter  bringt ein Kontinuitätsverhalten her-  Wahrung der generellen kirchenrecht-  vor. Deshalb können die Archive ... zu  nützlichen Instrumenten für eine auf-  lichen Regelungen in autonom organi-  sierten Archiven (von Bistümern, Pfar-  geklärte Pastoraltätigkeit werden, da  ren, Klöstern, Bruderschaften, Mis-  die Erinnerung an das tatsächliche  Geschehen der Tradition Konkretheit  sionswerken, Vereinen, Domkapiteln,  verleiht“ und darüber hinaus notwen-  etc.) aufbewahrt wird, stellt einen  wichtigen Faktor der Überlieferung  dige Erfahrungen durch kritische  kirchlichen Lebens dar und ermöglicht  Reflexion bereitstellt.  den Zugang „zu einem geistlichen  Obwohl Situation und Funktion der  Wiederlesen der Ereignisse im Zusam-  kirchlichen Archive sehr unterschied-  menhang mit dem Heilsgeschehen,  lich ist (Verwaltungsarchive, histori-  eventum salutis, und nötigt dringend  sche Archive, diözesane Geheimarchi-  zur Umkehr, um zum ut unum sint zu  ve), wird den Bischofskonferenzen die  gelangen“. Aus den Pfarr- und Kir-  Erarbeitung „allgemeiner Leitlinien“  chenbüchern läßt sich „die Geschichte  (vgl. c. 491 Abs. 3 CIC) unter Berück-  der Heiligung des christlichen Volkes  sichtigung auch der modernen elek-  in seiner institutionellen und sozialen  tronischen Methoden sehr empfohlen.  Dynamik erahnen“, sie geben Auf-  archivare OÖsterreichs wurde bereits  Die Arbeitsgemeinschaft der Diözesan-  schluß über die spirituelle Formung  der teilkirchlichen Gemeinschaft, die  mit deren Erarbeitung beauftragt, wo-  religiöse, kulturelle und karitative  mit einmal mehr die „Vorbild“-Auf-  Tätigkeit der vielfältigen kirchlichen  gabe von Diözesanarchiven unter Be-  Einrichtungen. Insofern zeigt sich  weis gestellt wird. Da die kirchlichen  darin auch Christus selbst, der „seine  Institutionen nicht selten zum nationa-  Geschichte schreibt, so daß unsere  len Kulturerbe gehören, sind angemes-  Papierstücke Echo und Spur dieses  sene Vereinbarungen mit staatlichen  Weges der Kirche, ja des Weges des  Stellen unter Wahrung der gebühren-  Herrn Jesus in der Welt sind ... fransi-  den Autonomie zu treffen.  tus Domini in die Welt“ (Paul VI. in  Die Kommission empfiehlt den Bischö-  einer Ansprache an die kirchlichen  fen u.a., wieder verstärkt auf die pa-  Archivare am 26. 9. 1963).  storale Bedeutung der Archive als effi-  Allen pastoral Verantwortlichen sollte  zientes „Mittel des Dialogs mit der  bewußt sein, daß die historischen  modernen Gesellschaft“ hinzuweisen,  Archive von morgen in den Doku-  zur Abfassung von „Chroniken“ zu  mentationsstellen von heute angelegt  ermutigen, die Verantwortung für den  werden, und zwar auf lokaler wie  Schutz der Dokumente zu bekräftigen,  regionaler Ebene. Die Verantwortung  Fachausbildungen zu fördern, „bei dennützlichen strumenten für eıne auf-lichen Regelungen autonom organı-
sierten Archiven (von Bistümern, Pfar- geklärte Pastoraltätigkeit werden, da

Klöstern, Bruderschaften, Mis- die Erinnerung das tatsächliche
Geschehen der radıtıon onkretheitsionswerken, Vereinen, Domkapiteln,
verleiht“ und darüber hinaus en-etc.) aufbewahr wird, stellt einen

wichtigen Faktor der Überlieferung dige Erfahrungen Urc. ı1UsSche
irchlichen Lebens dar und ermöglicht Reflexion bereitstellt.
den Zugang „ZUu einem geistlichen wohl Situation und on der
Wiederlesen der Ereignisse 1m Zusam- IC  en Archive sehr unterschied-
menhang mıit dem Heilsgeschehen, ich 1st (Verwaltungsarchive, Stori-
eventum salutis, und nötigt dringend sche Archive, diözesane Geheimarch:i-
ZUTFr mkehr, Z.U NUuMmM sınt ve), wird den Bischofskonferenzen die
gelangen“. Aus den 'arr- und Kır- Erarbeitun „allgemeiner Leitlinien“
chenbüchern ä{fst sich „die Geschichte (vgl 491 Abs 1IC) unter erück-
der eiligung des christlichen es sichtigung auch der modernen elek-

seiıner insti  onellen und sOzlalen tronischen Methoden sehr emp(fohlen.
ynamıi. erahnen“”, sS1e geben Auf-

archivare ÖOsterreichs wurde bereits
Die Arbeitsgemeinschaft der Diözesan-

schluß ber die spirituelle Formung
der eilkirchlichen emeinschaft, die mıt deren Erarbeitung beauftragt,
religiöse, Te und karitative muıt einmal mehr die „Vorbild“”-Auf-
ätigkeit der vielfältigen kirchlichen gabe VO:  - Diözesanarchiven unter Be-
Einrichtungen sofern zeigt sich weIls gestellt wird Da die kirchlichen
arın auch Christus selbst, der „seine Institutionen nicht selten ZUNN natiıona-
Geschichte chreibt, da{fß len Kulturerbe gehören, sind AaNSCHMECS-
Papierstücke Echo und Spur dieses sSCENE Vereinbarungen mıt staatlichen
eges der Kirche, ja des eges des Stellen unter Wahrung der gebühren-
Herrn Jesus der Welt sind399  Lederhilger - Kalb/Römische Erlässe  ten macht die Kirche zu einer immer  dafür ist nicht bloß akademischer  besseren ‚Expertin in Humanität‘, da es  Natur, sondern konkret als „pastorales  sie mit. ihrer historischen Stärke be-  Instrument“ wahrzunehmen. „Das ge-  kannt macht und ihr gleichzeitig er-  schichtliche Gedächtnis ist (nämlich)  ein integrierender Bestandteil des Le-  möglicht, sich in ihrer notwendigen,  vielgestaltigen und beständigen Inkul-  bens jeder Gemeinde, und die Kenntnis  turations- und Akkulturationstätigkeit  von allem, was von der Aufeinander-  wiederzuerkennen.“  folge der Generationen, von ihrem  Die Weitergabe des umfangreichen  Wissen und ihrem Tun Zeugnis gibt,  Dokumentationsmaterials, das unter  bringt ein Kontinuitätsverhalten her-  Wahrung der generellen kirchenrecht-  vor. Deshalb können die Archive ... zu  nützlichen Instrumenten für eine auf-  lichen Regelungen in autonom organi-  sierten Archiven (von Bistümern, Pfar-  geklärte Pastoraltätigkeit werden, da  ren, Klöstern, Bruderschaften, Mis-  die Erinnerung an das tatsächliche  Geschehen der Tradition Konkretheit  sionswerken, Vereinen, Domkapiteln,  verleiht“ und darüber hinaus notwen-  etc.) aufbewahrt wird, stellt einen  wichtigen Faktor der Überlieferung  dige Erfahrungen durch kritische  kirchlichen Lebens dar und ermöglicht  Reflexion bereitstellt.  den Zugang „zu einem geistlichen  Obwohl Situation und Funktion der  Wiederlesen der Ereignisse im Zusam-  kirchlichen Archive sehr unterschied-  menhang mit dem Heilsgeschehen,  lich ist (Verwaltungsarchive, histori-  eventum salutis, und nötigt dringend  sche Archive, diözesane Geheimarchi-  zur Umkehr, um zum ut unum sint zu  ve), wird den Bischofskonferenzen die  gelangen“. Aus den Pfarr- und Kir-  Erarbeitung „allgemeiner Leitlinien“  chenbüchern läßt sich „die Geschichte  (vgl. c. 491 Abs. 3 CIC) unter Berück-  der Heiligung des christlichen Volkes  sichtigung auch der modernen elek-  in seiner institutionellen und sozialen  tronischen Methoden sehr empfohlen.  Dynamik erahnen“, sie geben Auf-  archivare OÖsterreichs wurde bereits  Die Arbeitsgemeinschaft der Diözesan-  schluß über die spirituelle Formung  der teilkirchlichen Gemeinschaft, die  mit deren Erarbeitung beauftragt, wo-  religiöse, kulturelle und karitative  mit einmal mehr die „Vorbild“-Auf-  Tätigkeit der vielfältigen kirchlichen  gabe von Diözesanarchiven unter Be-  Einrichtungen. Insofern zeigt sich  weis gestellt wird. Da die kirchlichen  darin auch Christus selbst, der „seine  Institutionen nicht selten zum nationa-  Geschichte schreibt, so daß unsere  len Kulturerbe gehören, sind angemes-  Papierstücke Echo und Spur dieses  sene Vereinbarungen mit staatlichen  Weges der Kirche, ja des Weges des  Stellen unter Wahrung der gebühren-  Herrn Jesus in der Welt sind ... fransi-  den Autonomie zu treffen.  tus Domini in die Welt“ (Paul VI. in  Die Kommission empfiehlt den Bischö-  einer Ansprache an die kirchlichen  fen u.a., wieder verstärkt auf die pa-  Archivare am 26. 9. 1963).  storale Bedeutung der Archive als effi-  Allen pastoral Verantwortlichen sollte  zientes „Mittel des Dialogs mit der  bewußt sein, daß die historischen  modernen Gesellschaft“ hinzuweisen,  Archive von morgen in den Doku-  zur Abfassung von „Chroniken“ zu  mentationsstellen von heute angelegt  ermutigen, die Verantwortung für den  werden, und zwar auf lokaler wie  Schutz der Dokumente zu bekräftigen,  regionaler Ebene. Die Verantwortung  Fachausbildungen zu fördern, „bei denF$ransı- den Autonomie treffen
EUS Domuinı die e|t“ au. VL Die Kommission empfiehlt den Bischö-
einer Ansprache die IC  en fen u. wieder verstärkt auf die p_
Archivare storale Bedeutung der Archive als effi-
en pastora Verantwortlichen sollte zientes „Mitte des Dialogs mit der
bewulßit se1n, da{fs die historischen modernen esellschaft“ hinzuweisen,
Archive VO  - INOTSCH den oku- ZUr assung VO.  D „Chroniken“
mentationsstellen VOIL eute angelegt ermutigen, die Verantwortung für den
werden, und ZW ar auf Okaler WIEe Schutz der Dokumente bekräftigen,
regionaler Ebene. Die Verantwortung Fachausbildungen fördern, „bel den
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ten macht die Kirche zu einer immer 
besseren ,Expertin in Humanität', da es 
sie mit. ihrer historischen Stärke be­
kannt macht und ihr gleichzeitig er­
möglicht, sich in ihrer notwendigen, 
vielgestaltigen und beständigen Inkul­
turations- und Akkulturationstätigkeit 
wiederzuerkennen." 
Die Weitergabe des umfangreichen 
Dokumentationsmaterials, das unter 
Wahrung der generellen kirchenrecht­
lichen Regelungen in autonom organi­
sierten Archiven (von Bistümern, Pfar­
ren, Klöstern, Bruderschaften, Mis­
sionswerken, Vereinen, Domkapiteln, 
etc.) aufbewahrt wird, stellt einen 
wichtigen Faktor der Überlieferung 
kirchlichen Lebens dar und ermöglicht 
den Zugang "zu einem geistlichen 
Wiederlesen der Ereignisse im Zusam­
menhang mit dem Heilsgeschehen, 
eventum salutis, und nötigt dringend 
zur Umkehr, um zum ut unum sint zu 
gelangen". Aus den Pfarr- und Kir­
chenbüchern läßt sich "die Geschichte 
der Heiligung des christlichen Volkes 
in seiner institutionellen und sozialen 
Dynamik erahnen", sie geben Auf­
schluß über die spirituelle Formung 
der teilkirchlichen Gemeinschaft, die 
religiöse, kulturelle und karitative 
Tätigkeit der vielfältigen kirchlichen 
Einrichtungen. Insofern zeigt sich 
darin auch Christus selbst, der "seine 
Geschichte schreibt, so daß unsere 
Papierstücke Echo und Spur dieses 
Weges der Kirche, ja des Weges des 
Herrn Jesus in der Welt sind ... transi­
tus Domini in die Welt" (Paul VI. in 
einer Ansprache an die kirchlichen 
Archivare am 26.9.1963). 
Allen pastoral Verantwortlichen sollte 
bewußt sein, daß die historischen 
Archive von morgen in den Doku­
mentationsstellen von heute angelegt 
werden, und zwar auf lokaler wie 
regionaler Ebene. Die Verantwortung 
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dafür ist nicht bloß akademischer 
Natur, sondern konkret als "pastorales 
Instrument" wahrzunehmen. "Das ge­
schichtliche Gedächtnis ist (nämlich) 
ein integrierender Bestandteil des Le­
bens jeder Gemeinde, und die Kenntnis 
von allem, was von der Aufeinander­
folge der Generationen, von ihrem 
Wissen und ihrem Tun Zeugnis gibt, 
bringt ein Kontinuitätsverhalten her­
vor. Deshalb können die Archive ... zu 
nützlichen Instrumenten für eine auf­
geklärte Pastoraltätigkeit werden, da 
die Erinnerung an das tatsächliche 
Geschehen der Tradition Konkretheit 
verleiht" und darüber hinaus notwen­
dige Erfahrungen durch kritische 
Reflexion bereitstellt. 
Obwohl Situation und Funktion der 
kirchlichen Archive sehr unterschied­
lich ist (Verwaltungsarchive, histori­
sche Archive, diözesane Geheimarchi­
ve), wird den Bischofskonferenzen die 
Erarbeitung "allgemeiner Leitlinien" 
(vgl. c. 491 Abs. 3 CIq unter Berück­
sichtigung auch der modemen elek­
tronischen Methoden sehr empfohlen. 
Die Arbeitsgemeinschaft der Diözesan­
archivare Osterreichs wurde bereits 
mit deren Erarbeitung beauftragt, wo­
mit einmal mehr die "Vorbild"-Auf­
gabe von Diözesanarchiven unter Be­
weis gestellt wird. Da die kirchlichen 
Institutionen nicht selten zum nationa­
len Kulturerbe gehören, sind angemes­
sene Vereinbarungen mit staatlichen 
Stellen unter Wahrung der gebühren­
den Autonomie zu treffen. 
Die Kommission empfiehlt den Bischö­
fen u.a., wieder verstärkt auf die pa­
storale Bedeutung der Archive als effi­
zientes "Mittel des Dialogs mit der 
modemen Gesellschaft" hinzuweisen, 
zur Abfassung von "Chroniken" zu 
ermutigen, die Verantwortung für den 
Schutz der Dokumente zu bekräftigen, 
Fachausbildungen zu fördern, "bei den 
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Pfarrern400  Lederhilger - Kalb/Römische Erlässe  Pfarrern ... wieder Sinn und Verständ-  unumgängliche informative und for-  nis für die in ihre Zuständigkeit fallen-  mative Valenz“. Diesem Zweck dienen  den Archive zu wecken, damit sie sich  auch die von ihnen verantworteten  auf die Sammlung des Materials, des-  bibliographischen und archivalischen  sen systematische Ordnung und Er-  Instrumente (einschließlich der Hilfs-  schließung einlassen“ und die Dechan-  mittel zur Entzifferung alter Dokumen-  te, die zum Teil schon in elektronischen  ten an ihre Aufsichtspflicht hinsichtlich  der Pfarrbücher (c. 555 83) zu erinnern.  Behelfen zur Verfügung stehen) sowie  „Die Aufbewahrung und Erhaltung ist  die diözesan geförderten Erörterungen  eine Forderung der Gerechtigkeit, die wir  des jeweiligen historischen Umfeldes  heute denen schuldig sind, deren  (zum Beispiel im »Neuen Archiv für  Erben wir sind“, und darüber hinaus  die Geschichte der Diözese Linz«).  auch rechtliche Verpflichtung (vgl. cc.  486-—491; 535, 895, 1053, 1082, 1121,  (Rundschreiben hg. von der Päpst-  1284 82 n. 9 u.ö.). Dabei muß man sich  lichen Kommission für die Kulturgüter  dessen bewußt sein, daß „die Archive  der Kirche, Vatikanstadt 1997)  zum Unterschied von den Bibliotheken  fast immer in ihrer Art einmalige Do-  kumente sammeln, die die Haupt-  Kongregation für die Bischöfe —  quelle für die Geschichtsforschung  Kongregation für die Evange-  darstellen“, daß sie im Falle des Ver-  lisierung der Völker, Instruktion  lustes oder der Zerstörung unwieder-  über die Diözesansynoden  bringlich verloren sind und die objekti-  vom 19. März 1997  ve Faktenfeststellung beeinträchtigen  oder sogar verhindern. Deshalb ist auf  Instruktionen erklären gesetzliche Be-  Erhaltungsmaßnahmen und die Sicher-  stimmungen und enthalten Anweisung  heit wie Hygiene der Räumlichkeiten  für ihre Ausführung. Adressat sind da-  besonders zu achten, ohne den Zugang  her die Verwaltungsbehörden, denen  zu den Dokumenten gänzlich auszu-  die Durchführung der Gesetze über-  schließen. „Denn das verwahrte Mate-  tragen ist. Im vorliegenden Fall werden  rial darf nicht vor denen versperrt  die cc. 460-468 CIC näher erläutert,  werden, die Nutzen daraus ziehen  wobei überraschenderweise die ana-  können, um die Geschichte des christ-  logen Bestimmungen im CCEO (De  lichen Volkes, die wechselvollen Ge-  conventu eparchali; cc. 235—242) nicht  schehnisse seines religiösen, zivilen,  eigens berücksichtigt werden. Dies  kulturellen und sozialen Lebens ken-  mag mit der erklärten Zielsetzung die-  nenzulernen“, wobei der Kreis von  ser Instruktion zusammenhängen, die  Gelehrten „ohne ideologische und reli-  auf dem Hintergrund von Dialogfor-  giöse Vorurteile“, aber entsprechend  derungen insbesondere in Teilkirchen  den örtlichen Bestimmungen (insbe-  des lateinischen Ritus zu sehen ist. Ziel  sondere zum Schutz von Personalakten  dieser Instruktion ist es nämlich, die  oder vertraulichen Schriftstücken) zu-  rechtlichen Vorgaben des CIC über die  zulassen ist.  Diözesansynode als Modell für diö-  Die kirchlichen Archive gehören dem-  zesane „Gesprächsvorgänge“ fruchtbar  zu machen: „In diesem Zusammen-  nach ganz wesentlich zum zivilisatori-  schen Erbe und besitzen durch ihren  hang erscheint es nun höchst ange-  Beitrag zur Kulturentwicklung „eine  bracht,  die kirchenrechtlichen Vor-wieder Sinn und erständ- unumgängliche informative und for-
nıs für die ihre Zuständigkeit 'allen- matıve alenz  “ Diesem WeC dienen
den Archive wecken, damit S1E sich auch die VO  5 ihnen verantworteten
auf die Sammlung des Materials, des- bibliographischen und archivalischen
SIl systematische T  ung und Hr- Instrumente (einschließlic der Hiılfs-
schließung einlassen“ und die Dechan- ZUT: Entzifferung alter Dokumen-

te, die ZUum Teil schon elektronischenten ihre Aufsichtspflicht hinsichtlich
der Pfarrbücher (C 555 erinnern. enelien ZUT Verfügung stehen) SOWI1Ee
„Die uIDeEeWa.  g und Erhaltung ist die diözesan geförderten Erörterungen
eine Forderung der Gerechtigkeit, die WIFTr des jeweiligen historischen Umtfeldes
heute denen schuldig sind, deren (zum eispie »Neuen rtchiv
en WITr sind”, und darüber hinaus die Geschichte der Diözese Linz«)
auch rechtliche Verpflichtung (vgl
486-—491; 535, 895, 1053, 1082, 1121, (Rundschreiben hg VO.  - der Päpst-
1284 82 u.Ö.) ©1 mulÄfs InNnan sich lichen Kommıission für die ulturgüter
dessen bewulfst se1n, da{fs „die Archive der rche, Vatikanstadt
ZU Unterschied VO  3 den Bi  otheken
fast immer ihrer Art einmalige Do-
kumente sammeln, die die aupt- Kongregation für die 1SCHOfe
quelle für die Geschichtsforschung Kongregation für 1e ‚vange-
darstellen”, da{f S1e Falle des Ver- lisıerung der Vöolker, Instruktion
lustes der der erstörung unwieder- über die Diözesansynoden
ringlic verloren sind und die objekti- VO Marz 1997

Faktenfeststellung beeinträchtigen
der verhindern. Deshalb ist auf Ins  onen erklären gesetzliche Be-
Erhaltungsmafinahmen und die Sicher- stimmungen und enthalten Anweisung
heit WI1e Hygiene der Räumlichkeite: ihreusTesSsa sSind da-
besonders achten, ohne den ‚ugang her die Verwaltungsbehörden, denen

den okumenten gänzlich ZU- die Durchführung der Gesetze über-
chließen „Denn das verwahrte Mate- ist. Im vorliegenden Fall werden
rial darf nicht VOT denen versperrt die 460468 CIC äher erläutert,
werden, die Nutzen daraus ziehen wobei überraschenderweise die Ad1i1d-

können, die eSs! des christ- ogen Bestimmungen im CEO (De
en OlKes, die wecNAselvolle Ge- CONVENLEU eparchalı; 235—242) S
schehnisse seines religiösen, zıvilen, eigens berücksichtigt werden. DIies
kulturellen und sozlalen ens ken- INas muit der erklärten Zielsetzung die-
nenzulernen“”, wobei der Kreıis VO: Instruktion zusammenhängen, die
ele.  en ‚ohne ideologische und reli- auf dem intergrun VO  m Dialogfor-
g1Öse Vorurteile”, aber entsprechend derungen insbesondere eilkirchen
den örtlichen Bestimmungen insbe- des ateinischen Ritus sehen ist Ziel
sondere ZU1 Schutz VO  - Personalakten dieser Instruktion ist nämlich, die
der vertraulichen Schriftstücken rechtlichen orgaben des CIC ber die
zulassen ist. Diözesansynode als für diö-
Die TYC  en chive gehören dem- ZeSsSanle€e „Gesprächsvorgänge“ TUC  ar

machen: IIIn diesem Zusammen-ach wesentlich ZUI) zivilisatori-
schen Erbe un besitzen UrC ihren hang erscheint höchst ansge-
Beitrag ZUT Kulturentwicklung „eine bracht, die kirchenrechtlichen Vor-
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Pfarrern ... wieder Sinn und Verständ­
nis für die in ihre Zuständigkeit fallen­
den Archive zu wecken, damit sie sich 
auf die Sammlung des Materials, des­
sen systematische Ordnung und Er­
schließung einlassen" und die Dechan­
ten an ihre Aufsichtspflicht hinsichtlich 
der Pfarrbücher (c. 555 §3) zu erinnern. 
"Die Aufbewahrung und Erhaltung ist 
eine Forderung der Gerechtigkeit, die wir 
heute denen schuldig sind, deren 
Erben wir sind", und darüber hinaus 
auch rechtliche Verpflichtung (vgl. cc. 
486-491; 535, 895, 1053, 1082, 1121, 
1284 § 2 n. 9 u.ö.). Dabei muß man sich 
dessen bewußt sein, daß "die Archive 
zum Unterschied von den Bibliotheken 
fast immer in ihrer Art einmalige Do­
kumente sammeln, die die Haupt­
quelle für die Geschichtsforschung 
darstellen", daß sie im Falle des Ver­
lustes oder der Zerstörung unwieder­
bringlich verloren sind und die objekti­
ve Faktenfeststellung beeinträchtigen 
oder sogar verhindern. Deshalb ist auf 
Erhaltungsmaßnahmen und die Sicher­
heit wie Hygiene der Räumlichkeiten 
besonders zu achten, ohne den Zugang 
zu den Dokumenten gänzlich auszu­
schließen. "Denn das verwahrte Mate­
rial darf nicht vor denen versperrt 
werden, die Nutzen daraus ziehen 
können, um die Geschichte des christ­
lichen Volkes, die wechselvollen Ge­
schehnisse seines religiösen, zivilen, 
kulturellen und sozialen Lebens ken­
nenzulernen", wobei der Kreis von 
Gelehrten "ohne ideologische und reli­
giöse Vorurteile", aber entsprechend 
den örtlichen Be.stimmungen (insbe­
sondere zum Schutz von Personalakten 
oder vertraulichen Schriftstücken) zu­
zulassen ist. 
Die kirchlichen Archive gehören dem­
nach ganz wesentlich zum zivilisatori­
schen Erbe und besitzen durch ihren 
Beitrag zur Kulturentwicklung "eine 
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unumgängliche informative und for­
mative Valenz". Diesem Zweck dienen 
auch die von ihnen verantworteten 
bibliographischen und archivalischen 
Instrumente (einschließlich der Hilfs­
mittel zur Entzifferung alter Dokumen­
te, die zum Teil schon in elektronischen 
Behelfen zur Verfügung stehen) sowie 
die diözesan geförderten Erörterungen 
des jeweiligen historischen Umfeldes 
(zum Beispiel im »Neuen Archiv für 
die Geschichte der Diözese Linz«). 

(Rundschreiben hg. von der Päpst­
lichen Kommission für die Kulturgüter 
der Kirche, Vatikanstadt 1997) 

Kongregation für die Bischöfe -
Kongregation für die Evange­
lisierung der Völker, Instruktion 
über die Diözesansynoden 
vom 19. März 1997 

Instruktionen erklären gesetzliche Be­
stimmungen und enthalten Anweisung 
für ihre Ausführung. Adressat sind da­
her die Verwaltungsbehörden, denen 
. die Durchführung der Gesetze über­
tragen ist. Im vorliegenden Fall werden 
die cc. 460-468 CIC näher erläutert, 
wobei überraschenderweise die ana­
logen Bestimmungen im CCEO (De 
conventu eparchali; cc. 235-242) nicht 
eigens berücksichtigt werden. Dies 
mag mit der erklärten Zielsetzung die­
ser Instruktion zusammenhängen, die 
auf dem Hintergrund von Dialogfor­
derungen insbesondere in Teilkirchen 
des lateinischen Ritus zu sehen ist. Ziel 
dieser Instruktion ist es nämlich, die 
rechtlichen Vorgaben des CIC über die 
Diözesansynode als Modell für diö­
zesane "Gesprächsvorgänge" fruchtbar 
zu machen: "In diesem Zusammen­
hang erscheint es nun höchst ange­
bracht, die kirchenrechtlichen Vor-
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schriften ber die Diözesansynoden des 'olkes Gottes’‘ dem Bischof
verdeutlichen und die bei ihrer Aus- entgegenzusetzen, StEe Kontrast

Z.UuUu beachtenden orgehens- ZUT eigentlichen Grundlage des
weisen entfalten und bestimmen, ichen Beziehungsgefüges”.
natürlich unbeschadet der vollen ach einer Erläuterung der Zusam-
e dessen, Was der eX des mensetzung der Diözesansynode wid-
Kanonischen Rechts es Es ist met sich die der Einberufung
überaus wünschenswert, da{fs auch die und Vorbereitung SOWI1e Durchführung
‚Diözesanversammlungen‘ der ande- der ynode Die IN  o einer
IE Zusammenkünfte, insofern sS1e hin- Vorbereitungskommission, die Erarbei-
ichtlich ihrer usri  tung und ihrer eiıner Synodenor  ung und die
Zusammensetzung einer ynode 5h- Einbeziehung der diözesanen und aD O-
neln, mıiıt Hilfe der Vorschriften des StOllıschen Inmıtiatiıven sind zentrale Ele-
kanonischen Rechts und der hier VOTI- mente der Vorbereitungsphase. AUus-
gelegten struktion ihren atz der drücklich wird auf die Befragung der
kanonischen Disziplin inden, s1e Diözese hingewiesen, den läu-
auf diese Weise einem wirksamen igen ermöglichen, ihre Wünsche
strument Dienste der el  g und egen Hinblick auf die
eiıner Teilkirche machen“. ynode formulieren. Ungerechtfer-
ema: 460 CIC ist die Diözesan- tigte Erwartungen hinsichtlich einer
synode eıne VO Diözesanbischof elin- tatsäc  en Berücksichtigung dieser
berufene und präsidierte Versamm- Vorschläge ollten aber vermieden

werden.Jung VO  5 Priestern und anderen An-
gehörigen der Teilkirche, die den ach eEINer näheren estlegung des
Diözesanbischof ZU Wohl der Ablaufs der ynode Setz sich die
diözesanen Gemeinschaft eraten! Instructio muıt der Verbindlichkeit der
unters  zen soll Davon ausgehend Erklärungen und Dekrete der ynode
beschreibt die structo Clie Diözesan- auseinander. So unbestritten e5 ist, da{fs
synode als beratendes rgan mıt der hier auf die Autorität des 1SCNOIS als

des Gesetzgebers der Diözese, ohneAufgabe, eigenes Diözesanrecht
schaffen und pastorale Zielsetzungen den eiıne ynode xibt, abzustellen
und Grundsatzentscheidungen festzu- ist (c 466 CIC), verkürzend ist
egen Auf diese Weise verleiht S1e der aber, das beratende Stimmrecht LLUT auf
besonderen liturgischen, geistlichen den rad der Übereinstimmung der
und kanonistischen Tadıllıon einer ynodalen ezug auf die formulier-
Teilkirche Kontinuität, tragt dazu bel, ten Vorschläge reduzieren.
„die pastorale Physiognomie derselben Eın Anhang mıt einer Übersicht jener
auszubilden“”. Materıen, die einer diözesanen Rege-

der ekklesiologischen Verortung lung zugänglich sind, beschlie{(st die
WIFT! zutrelien aufgezeigt, da{fs die SITrUCHO
Teilkirche als port10 populi Deı1 selbst die Abschliefsend mag trotz der restrikti-

ven Intention dieses Schreibens derwichtigste Trägerin der ynode ıst,
dann aber VOTr Gefahren eines einseıt1- Hinweis angebracht se1n, dafß ungea:  -
gCH communio-Verständnisses Wäal- tet der besonderen pastoralen edeu-
111e  - Ile  er VersuchLederhilger — Kalb/Römische Erlässe  401  schriften über die Diözesansynoden zu  tung des Volkes Gottes‘ dem Bischof  verdeutlichen und die bei ihrer Aus-  entgegenzusetzen, steht im Kontrast  führung zu beachtenden Vorgehens-  zur eigentlichen Grundlage des kirch-  weisen zu entfalten und zu bestimmen,  lichen Beziehungsgefüges“.  natürlich stets unbeschadet der vollen  Nach einer Erläuterung der Zusam-  Geltung dessen, was der Kodex des  mensetzung der Diözesansynode wid-  Kanonischen Rechts bestimmt. Es ist  met sich die Instructio der Einberufung  überaus wünschenswert, daß auch die  und Vorbereitung sowie Durchführung  ‚Diözesanversammlungen‘ oder ande-  der Synode. Die Einrichtung einer  re Zusammenkünfte, insofern sie hin-  Vorbereitungskommission, die Erarbei-  sichtlich ihrer Ausrichtung und ihrer  tung einer Synodenordnung und die  Zusammensetzung einer Synode äh-  Einbeziehung der diözesanen und apo-  neln, mit Hilfe der Vorschriften des  stolischen Initiativen sind zentrale Ele-  kanonischen Rechts und der hier vor-  mente der Vorbereitungsphase. Aus-  gelegten Instruktion ihren Platz in der  drücklich wird auf die Befragung der  kanonischen Disziplin finden, um sie  Diözese hingewiesen, um so den Gläu-  auf diese Weise zu einem wirksamen  bigen zu ermöglichen, ihre Wünsche  Instrument im Dienste der Leitung  und Anliegen im Hinblick auf die  einer Teilkirche machen“”.  Synode zu formulieren. Ungerechtfer-  Gemäß c. 460 CIC ist die Diözesan-  tigte Erwartungen hinsichtlich einer  synode eine vom Diözesanbischof ein-  tatsächlichen Berücksichtigung dieser  berufene und präsidierte Versamm-  Vorschläge sollten aber vermieden  werden.  lung von Priestern und anderen An-  gehörigen der Teilkirche, die den  Nach einer näheren Festlegung des  Diözesanbischof zum Wohl der ganzen  Ablaufs der Synode setzt sich die  diözesanen Gemeinschaft  beratend  Instructio mit der Verbindlichkeit der  unterstützen soll. Davon ausgehend  Erklärungen und Dekrete der Synode  beschreibt die Instructio die Diözesan-  auseinander. So unbestritten es ist, daß  synode als beratendes Organ mit der  hier auf die Autorität des Bischofs als  des Gesetzgebers der Diözese, ohne  Aufgabe, eigenes Diözesanrecht zu  schaffen und pastorale Zielsetzungen  den es keine Synode gibt, abzustellen  und Grundsatzentscheidungen festzu-  ist (c. 466 CIC), so verkürzend ist es  legen. Auf diese Weise verleiht sie der  aber, das beratende Stimmrecht nur auf  besonderen liturgischen, geistlichen  den Grad der Übereinstimmung der  und kanonistischen Tradition einer  Synodalen in bezug auf die formulier-  Teilkirche Kontinuität, trägt dazu bei,  ten Vorschläge zu reduzieren.  „die pastorale Physiognomie derselben  Ein Anhang mit einer Übersicht jener  auszubilden”.  Materien, die einer diözesanen Rege-  In der ekklesiologischen Verortung  lung zugänglich sind, beschließt die  wird zutreffend aufgezeigt, daß die  Instructio.  Teilkirche als portio populi Dei selbst die  Abschließend mag trotz der restrikti-  ven Intention dieses Schreibens der  wichtigste Trägerin der Synode ist, um  dann aber vor Gefahren eines einseiti-  Hinweis angebracht sein, daß ungeach-  gen communio-Verständnisses zu war-  tet der besonderen pastoralen Bedeu-  nen: „Jeder Versuch ... die Synode auf  tung einer formellen Diözesansynode —  der Basis einer für sie in Anspruch  auch Laien können zu Vollmitgliedern  genommenen Sichtweise als ‚Vertre-  der Synode gewählt werden — synodaledie ynode auf eiıner formellen Diözesansynode
der Basıs einer für 61e Anspruch auch Lalen können Vollmitgliedern
geNOMMENEN Sichtweise als ‚Vertre- der ynode gewählt werden synodale
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schriften über die Diözesansynoden zu 
verdeutlichen und die bei ihrer Aus­
führung zu beachtenden Vorgehens­
weisen zu entfalten und zu bestimmen, 
natürlich stets unbeschadet der vollen 
Geltung dessen, was der Kodex des 
Kanonischen Rechts bestimmt. Es ist 
überaus wünschenswert, daß auch die 
,Diözesanversammlungen' oder ande­
re Zusammenkünfte, insofern sie hin­
sichtlich ihrer Ausrichtung und ihrer 
Zusammensetzung einer Synode äh­
neln, mit Hilfe der Vorschriften des 
kanonischen Rechts und der hier vor­
gelegten Instruktion ihren Platz in der 
kanonischen Disziplin finden, um sie 
auf diese Weise zu einem wirksamen 
Instrument im Dienste der Leitung 
einer Teilkirche machen". 
Gemäß c. 460 CIC ist die Diözesan­
synode eine vom Diözesanbischof ein­
berufene und präsidierte Versamm­
lung von Priestern und anderen An­
gehörigen der Teilkirche, die den 
Diözesanbischof zum Wohl der ganzen 
diözesanen Gemeinschaft beratend 
unterstützen soll. Davon ausgehend 
beschreibt die Instructio die Diözesan­
synode als beratendes Organ mit der 
Aufgabe, eigenes Diözesanrecht zu 
schaffen und pastorale Zielsetzungen 
und Grundsatzentscheidungen festzu­
legen. Auf diese Weise verleiht sie der 
besonderen liturgischen, geistlichen 
und kanonistischen Tradition einer 
Teilkirche Kontinuität, trägt dazu bei, 
"die pastorale Physiognomie derselben 
auszubilden" . 
In der ekklesiologischen Verortung 
wird zutreffend aufgezeigt, daß die 
Teilkirche als portio populi Dei selbst die 
wichtigste Trägerin der Synode ist, um 
dann aber vor Gefahren eines einseiti­
gen communio-Verständnisses zu war­
nen: "Jeder Versuch ... die Synode auf 
der Basis einer für sie in Anspruch 
genommenen Sichtweise als ,Vertre-
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tung des Volkes Gottes' dem Bischof 
entgegenzusetzen, steht im Kontrast 
zur eigentlichen Grundlage des kirch­
lichen Beziehungsgefüges" . 
Nach einer Erläuterung der Zusam­
mensetzung der Diözesansynode wid­
met sich die Instructio der Einberufung 
und Vorbereitung sowie Durchführung 
der Synode. Die Einrichtung einer 
Vorbereitungskommission, die Erarbei­
tung einer Synodenordnung und die 
Einbeziehung der diözesanen und apo­
stolischen Initiativen sind zentrale Ele­
mente der Vorbereitungsphase. Aus­
drücklich wird auf die Befragung der 
Diözese hingewiesen, um so den Gläu­
bigen zu ermöglichen, ihre Wünsche 
und Anliegen im Hinblick auf die 
Synode zu formulieren. Ungerechtfer­
tigte Erwartungen hinsichtlich einer 
tatsächlichen Berücksichtigung dieser 
Vorschläge sollten aber vermieden 
werden. 
Nach einer näheren Festlegung des 
Ablaufs der Synode setzt sich die 
Instructio mit der Verbindlichkeit der 
Erklärungen und Dekrete der Synode 
auseinander. So unbestritten es ist, daß 
hier auf die Autorität des Bischofs als 
des Gesetzgebers der Diözese, ohne 
den es keine Synode gibt, abzustellen 
ist (c. 466 CIC), so verkürzend ist es 
aber, das beratende Stimmrecht nur auf 
den Grad der Übereinstimmung der 
Synodalen in bezug auf die formulier­
ten Vorschläge zu reduzieren. 
Ein Anhang mit einer Übersicht jener 
Materien, die einer diözesanen Rege­
lung zugänglich sind, beschließt die 
Instructio. 
Abschließend mag trotz der restrikti­
ven Intention dieses Schreibens der 
Hinweis angebracht sein, daß ungeach­
tet der besonderen pastoralen Bedeu­
tung einer formellen Diözesansynode -
auch Laien können zu Vollmitgliedern 
der Synode gewählt werden - synodale 
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Sakramentes der einen Akt derDialogvorgänge auch weiterhin außer-
halb des odells der OZzesansynode Leitungsgewalt Diese Bitte ist
rechtlich zulässig (praeter ezem organı- aQus jedem gerechten Grund erlaubt.
siert werden können, D die Um- Im auf diese echtliche Vor-
STan! 1es erfordern. gabe eschäfti sich der Rat mıit der

rage, ob einem Gläubigen der
einer Gemeinschaft VO'  5 Gläubigen e—

Päpstlicher Rat die Interpretation au! sel, aus einem gerechten Grund
Vo  a Gesetzestexten, Authentische die Spendung der Sakramente der der
Interpretation von C., 1335 CIC, Sakramentalien Von einemer
zweiter Satz VOonmn M 1997 erbitten, der eiıne Eheschliefßung Verlr-

sucht und sich deswegen die atstraie
Der äps  e Kat 1e Interpre- der Suspension ZUSCZOSCH hat (c 1394
tatıon VO':  - Gesetzestexten wurde m } CIC), WE diese ochzver‘  -
2.1.1984 VOI aps Johannes Paul rensmäßig festgestellt worden ist.
errichtet. egt VOT allem die usgehen VOIN den Re:  tsfolgen der
enusche Interpretation gesamtkirch- versuchten heschließung dauerhafte
er Gesetze und die auf Anfrage Irregularität die Ausübung CIMNP-
erfolgende ru.  &, ob eilkirchliche fangener 'eihen und etz eine
Gesetze und allgemeine e, 1e „objektive Ungeeignetheit die Fr-
VO  - Gesetzgebern unterna der höch- fülung des seelsorgerischen Dienstes
sten Autorität erlassen worden sind, ach den disziplinarischen orde-
mıit den gesamtkirchlichen Gesetzen runsen der en Gemeinschaft“
übereinstimmen der nicht (CC 1044 81 Nr.3, 1394 CIC; 763

Nr. 2, 1453 82 ergil| sichvorliegenden Fall setzte sich der Rat
mıit einer Fragestellung C, 1335 CIC einen Gläubigen, da{fs dieser eınen der-
auseinander, wohl anläfßflich diverser artigen er nicht re‘  äfßig
medienwirksamer tiativen ach Clie Ausübung des Dienstes en

kann jedem Fall fehltnaachdem amerikanischen uster des „rent
priest”. der verbindlichen Auslegung des Rates

1335 sS1e. VOT, dafß Falle eıner die Bedingung ZUr Einräumung el-
ner Ausnahmesituation, der „gerechteUntersagung der Spendung VO'  - Sakra-

menten und akramentalien der VO  - Grun: „Das ec der Gläubigen auf
Akten der Leitungsgewalt aufgrund die geistlichen uter der Kirche (vgl
einer Beugestrafe dieses Verbot immer 213 CIC und 16 darf nicht

Sinne der Rechtfertigung eines sSol-dann ausgesetzt wird, WE für das
chen ens verstanden werden,eil VO:  j Gläubigen Todesgefahr da diese echte innerhalb der Grenzenerforderlich ist. Darüberhinaus WITF

dieses Verbot bei eiıner als atstraie ein- und unter C der kanonischen
Vorschriften ausgeübt werden MUS-getretenen, jedoch nicht festgestellten
sS€@1144Beugestrafe (Exkommunikation, Inter-
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Dialogvorgänge auch weiterhin außer­
halb des Modells der Diözesansynode 
rechtlich zulässig (praeter legem) organi­
siert werden können, wenn die Um­
stände dies erfordern. 

Päpstlicher Rat für die Interpretation 
von Gesetzestexten, Authentische 
Interpretation von c. 1335 CIC, 
zweiter Satz vom 15. Mai 1997 

Der Päpstliche Rat für die Interpre­
tation von Gesetzestexten wurde am 
2.1.1984 von Papst Johannes Paul II. 
errichtet. Ihm obliegt vor allem die au­
thentische Interpretation gesamtkirch­
licher Gesetze und die auf Anfrage zu 
erfolgende Prüfung, ob teilkirchliche 
Gesetze und allgemeine Dekrete, die 
von Gesetzgebern unterhalb der höch­
sten Autorität erlassen worden sind, 
mit den gesamtkirchlichen Gesetzen 
übereinstimmen oder nicht. 
Im vorliegenden Fall setzte sich der Rat 
mit einer Fragestellung zu c. 1335 CIC 
auseinander, wohl anläßlich diverser 
medienwirksamer Initiativen nach 
dem amerikanischen Muster des "rent 
a priest". 
C. 1335 sieht vor, daß im Falle einer 
Untersagung der Spendung von Sakra­
menten und Sakramentalien oder von 
Akten der Leitungsgewalt aufgrund 
einer Beugestrafe dieses Verbot immer 
dann ausgesetzt wird, wenn es für das 
Heil von Gläubigen in Todesgefahr 
erforderlich ist. Darüberhinaus wird 
dieses Verbot bei einer als Tatstrafe ein­
getretenen, jedoch nicht festgestellten 
Beugestrafe (Exkommunikation, Inter­
dikt, Suspension) ausgesetzt, sooft ein 
Gläubiger um die Spendung eines 
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Sakramentes oder um einen Akt der 
Leitungsgewalt bittet. Diese Bitte ist 
aus jedem gerechten Grund erlaubt. 
Im Hinblick auf diese rechtliche Vor­
gabe beschäftigt sich der Rat mit der 
Frage, ob es einem Gläubigen oder 
einer Gemeinschaft von Gläubigen er­
laubt sei, aus einem gerechten Grund 
die Spendung der Sakramente oder der 
Sakramentalien von einem Kleriker zu 
erbitten, der eine Eheschließung ver­
sucht und sich deswegen die Tatstrafe 
der Suspension zugezogen hat (c. 1394 
§ 1 CIC), wenn diese noch nicht verfah­
rensmäßig festgestellt worden ist. 
Ausgehend von den Rechtsfolgen der 
versuchten Eheschließung - dauerhafte 
Irregularität für die Ausübung emp­
fangener Weihen und letztlich eine 
"objektive Ungeeignetheit für die Er­
füllung des seelsorgerischen Dienstes 
nach den disziplinarischen Anforde­
rungen der kirchlichen Gemeinschaft" 
(cc. 1044 § 1 Nr.3, 1394 CIC; cc. 763 
Nr. 2, 1453 §2 CCEO) - ergibt sich für 
einen Gläubigen, daß dieser einen der­
artigen Kleriker nicht rechtmäßig um 
die Ausübung des Dienstes bitten 
kann. In jedem Fall fehlt nämlich nach 
der verbindlichen Auslegung des Rates 
die Bedingung zur Einräumung ei­
ner Ausnahmesituation, der "gerechte 
Grund". "Das Recht der Gläubigen auf 
die geistlichen Güter der Kirche (vgl. 
c. 213 CIC und c. 16 CCEO) darf nicht 
im Sinne der Rechtfertigung eines sol­
chen Ansuchens verstanden werden, 
da diese Rechte innerhalb der Grenzen 
und unter Achtung der kanonischen 
Vorschriften ausgeübt werden müs­
sen." 

(L'Osservatore Romano v. 20.5.1997) 


